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Einführung

Darstellung und Bedeutung der Thematik

Realität einer neuen Arbeitswelt

„Lebt der Mensch, um zu arbeiten oder arbeitet er, um zu leben?“ Dies ist
eine philosophische Frage, die in einer modernen Arbeitswelt mit echtzeit-
optimierten Arbeitsprozessen1, digitalen Technologien2 und unbeschränk-
ter Wissensverfügbarkeit nicht einfach zu beantworten ist. Insbesondere ist
bei der Beantwortung dieser Frage zu berücksichtigen, welche Funktion
Arbeit im Menschenleben einnimmt. Ist sie primär ein Mittel zur Existenz-
sicherung oder zu allererst Selbstverwirklichung?3 Die Befassung mit die-
ser Thematik gewinnt durch die zunehmende Entgrenzung und der damit
einhergehenden Flexibilisierung der Arbeitswelt an Bedeutung, sodass wei-
ter zu denken ist: Verkörpern flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeitsräume
und ein „Fass voller Freiheit“ wirklich das Ideal einer Arbeitswelt, in der
Roboter und künstliche Intelligenz den Menschen weitgehend entlasten,
damit er durch die Übernahme qualifizierterer Aufgaben aufblühen kann?
Ist dies, in der Tat, eine neue Welt, die die Wirtschaft und den Menschen
voranbringt?4 Oder ist das vielmehr nur Utopie, weil nicht hinreichend
klar wird, wo „Leben“ in „Arbeiten“ übergeht und der dadurch eintreten-
de Vorteil für die Wirtschaft zu einem Nachteil für den Menschen wird?
Diese Philosophie hängt mit einer wesentlichen arbeitsrechtlichen Verant-
wortung zusammen: Wenn „Arbeiten“ einen solch großen Platz im „Le-
ben“ einnimmt, dass die Grenzen von „Leben“ und „Arbeiten“ nicht mehr
eindeutig gezogen werden können, führt dies die Notwendigkeit einer ef-

1. Kapitel:

§ 1

A.

1 Vgl. Uffmann, NZA 2016, 977, 978.
2 Pfeiffer, Technologische Grundlagen der Entgrenzung, in: Fehlzeiten-Report 2012,

S. 15.
3 Beide Funktionen der Arbeit führt auch Richardi, JA 1986, 289 auf; zur Verbin-

dung von Arbeit und Vergütung im Gegenleistungsverhältnis s. Knospe, RdA 2016,
101; zur existenziellen Bedeutung des Arbeitsentgelts als Element der dogmati-
schen Struktur des Arbeitsverhältnisses s. Schwarze, RdA 2012, 321, 325 f.; zur
Selbstverwirklichung in Form der geistesgeschichtlichen Bedeutung der Arbeit s.
auch Mayer-Maly, RdA 1975, 59.

4 S. hierzu Schwab, Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution, S. 26 ff.
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fektiven Schutzbereitstellung für den Menschen beim Arbeitsverrichtungs-
vorgang vor Augen.

Die gegenwärtige sowie bereits absehbare künftige Arbeitswelt, die dem
digitalen und globalen Einfluss ausgesetzt ist, bringt veränderte Verhältnis-
se hervor, die neue Abhängigkeiten und Freiheiten erzeugen und daher die
bestehenden und sich größtenteils auf das Industriezeitalter stützenden Re-
gelungen im Arbeitsschutzsystem infrage stellen können. Weil das Arbeits-
schutzsystem die Schutzgewährung auf das Vorhandensein von Abhängig-
keiten und die Verantwortungsausrichtung auf das Innehaben von Freihei-
ten stützt, machen die bezeichneten Verschiebungen eine Neuanordnung
der Beteiligung des hiervon betroffenen „Menschen“ im Rahmen von
Schutz- und Verantwortungsstrukturen notwendig. Die Beschäftigung mit
dieser Aufgabenstellung ist erforderlich und relevant, weil es im Kern um
den „Schutz des Menschen“ geht und es sich hierbei, mit Blick auf
Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, um die erstrangige Schutzpositi-
on in Recht und Gesellschaft handelt. Zugleich geht es aber auch um die
„Freiheit des Menschen“ und hierbei, in erster Linie mit Blick auf
Art. 2 Abs. 1 GG, um ein weiteres hohes Schutzgut, was unter Umständen
die Einbeziehung von Liberalisierungsaspekten in die Schutzbereitstellung
gebietet.

Seit geraumer Zeit findet in Deutschland und in der Welt eine Befas-
sung mit ähnlichen Inhalten statt.5 „Digitalisierung“ lautet nicht nur das
„Zauberwort“, sondern auch die „Zauberformel“: Sie ist nicht nur Auslö-
ser für nahezu evolutionäre6 Veränderungen, sondern zugleich Ansatz-
punkt für sinnvolle Regulierungen. Die Bundesregierung hat im Jahre
2014 eine „Digitale Agenda“7 erstellt, welche die Idee einer guten digitalen

5 S. etwa Larsen/Rand/Schmid/Holopainen/Jokikaarre/Kuusela/Alapuranen, Digital
(R)evolution and Its Effects on Labour, 2016; Eurofound (2018), Automation, digi-
talisation and platforms; Walwei, Digitalization and structural labour market pro-
blems (ILO Research Paper No. 17); Krause, DJT-Gutachten B, 2016; BMAS, Grün-
buch Arbeiten 4.0; BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0; BMAS, Zukunftsdialog.

6 In diese Richtung Larsen/Rand/Schmid/Holopainen/Jokikaarre/Kuusela/Alapuranen,
Digital (R)evolution and Its Effects on Labour, 2016.

7 Bundesregierung, Digitale Agenda 2014-2017 (2014); Ziel der Bundesregierung ist
es, eine sozialgestalterische Formation der Änderungen zu erreichen, vgl. dazu
Krause, DJT-Gutachten B, 2016, S. B 8; zur Digitalen Agenda s. auch MMR-Aktuell
2014, 361760; MMR-Aktuell 2014, 361483 und die Stellungnahme des VATM,
MMR-Aktuell 2014, 361484; zum IT-Sicherheitsgesetz s. MMR-Aktuell 2014,
361761; MMR-Aktuell 2014, 361485; ZD-Aktuell 2014, 04311; MMR-Aktuell 2014,
359793 und MMR-Aktuell 2014, 357310.
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Arbeit aufgreift, die Sicherheit und Gesundheit fördert.8 Das in diesem Zu-
sammenhang in den Vordergrund tretende Phänomen „Industrie 4.0“
wurde auf nationaler Ebene ergänzt durch einen Dialogprozess „Arbeiten
4.0“:9 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales versuchte im „Grün-
buch Arbeiten 4.0“10 zunächst, die relevanten Fragen aufzuzeigen, um sie
dann im „Weißbuch Arbeiten 4.0“ zu beantworten.11 Im Mittelpunkt bei-
der Werke steht eine Zukunft mit neuen, komplexeren Arbeitsstrukturen
und selbstbestimmten Arbeitsmethoden, in der es gilt, die richtige Balance
zwischen Entgrenzung und Vertrauen sowie Flexibilität und Sicherheit
herzustellen.12 Das Streben nach dieser Balance geht auch aus dem Zu-
kunftsdialog des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jah-
re 2018 hervor: Unter dem Motto „Neue Arbeit. Neue Sicherheit.“ setzte es
sich in diesem Rahmen zum Ziel, Handlungsmöglichkeiten für die künfti-
ge Gestaltung der Arbeitswelt und des Sozialstaats zu erarbeiten.13

Auf europäischer Ebene besteht der Diskurs über eine menschengerech-
te, digitale Zukunft bereits seit Ende des 20. Jahrhunderts.14 Europa möch-
te den Weg in ein „moderneres Arbeitsrecht“15 einschlagen. Im Jahre 2006
entstand das „Europäische Grünbuch“, das sich mit den wesentlichen Fra-

8 Inbegriffen und arbeitsrechtlich von besonderer Bedeutung sind verschiedene As-
pekte wie die Ausgestaltung von neuen Arbeitsmodellen, der Ausbau einer guten
beruflichen Qualifizierung, die Etablierung von zukunftsfesten sozialen Syste-
men und die Förderung der Flexibilisierung zum Zwecke einer besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf, s. Bundesregierung, Digitale Agenda 2014-2017
(2014), S. 15 f.

9 BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0, S. 5.
10 BMAS, Grünbuch Arbeiten 4.0.
11 Vgl. dazu auch BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0, S. 5.
12 Der Dialogprozess ist das Ergebnis einer intensiven Kommunikation zwischen

Verbänden, Gewerkschaften, Unternehmen und Bürgern im Rahmen von Fach-
workshops und Themenveranstaltungen, s. BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0,
S. 8 ff.

13 BMAS, Zukunftsdialog.
14 Eine wesentliche Stellung aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht nahm auch das

Grünbuch „Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft: Im Vorder-
grund der Mensch“ aus dem Jahre 1997 ein, das sich neben der Beschäftigung
auch mit der regional-, alters- und wissensbedingten Polarisierung der Arbeits-
und Wirtschaftswelt befasste, vgl. dazu van Velzen, Bericht v. 11.2.1997 über das
Grünbuch „Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft: im Vorder-
grund der Mensch“; s. auch Krause, DJT-Gutachten B, 2016, S. B 8.

15 Vgl. Titel des Europäischen Grünbuches der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften v. 22.11.2006, KOM (2006) 708 endgültig: „Ein moderneres Ar-
beitsrecht für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“.
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gen des Arbeitens 4.0 auseinandersetzte.16 Im Zentrum europäischer Über-
legungen steht ebenfalls die Aufgabe, „größere Flexibilität mit größtmögli-
cher Sicherheit zu verbinden“17. „Flexicurity“18 lautet der Leitspruch, eine
begriffliche Schöpfung, welche die gewünschte Verknüpfung zwischen
Flexibilität (flexibility) und Sicherheit (security)19 treffend wiedergibt.
Ausgangspunkt der im „Europäischen Grünbuch“ aufgeführten Ideen ist
die Erkenntnis, dass das erhöhte Flexibilitätsbedürfnis auf dem Arbeits-
markt variantenreiche Arbeitsvertragsformen hervorgebracht hat, die vom
„Standardmodell“20 abweichen.21 Dieses sei gekennzeichnet durch drei
Kernkomponenten: unbefristete Vollzeitbeschäftigung, gültiger Arbeits-
vertrag und Vorhandensein eines einzigen Arbeitgebers.22 Die Änderun-
gen in der Arbeitswirklichkeit würden eine Zweckänderung und -ergän-
zung des Arbeitsrechts nach sich ziehen: Galt es ursprünglich noch, mit
Blick auf das Standardarbeitsmodell, das wirtschaftliche und soziale Un-

16 Europäisches Grünbuch v. 22.11.2006, KOM (2006) 708 endgültig; intensive Aus-
einandersetzung mit den Ansätzen im Europäischen Grünbuch in Rieble/Junker,
Das Grünbuch, 2008; vgl. dazu auch Riesenhuber, Europäisches Arbeitsrecht,
S. 16; Preis, Grünbuch und Flexicurity, in: FS Birk, 2008, S. 625; Pfarr, WSI-Mitt.
2007, 416; Reichold, NZA 1998, 393.

17 So teilweise wörtlich im Europäischen Grünbuch v. 22.11.2006, KOM (2006) 708
endgültig, S. 3; s. auch Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften v. 27.6.2007, KOM (2007) 359 endgültig.

18 Ausführlich zu Begriff, Komponenten und Funktionsweise des Begriffs s. Mittei-
lung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften v. 27.6.2007, KOM/
2007/0359 endgültig; Begriffsverwendung bereits durch Hanau, Gesinnungsethik
oder Verantwortungsethik im Arbeitsrecht?, in: Wirtschaftsbürger oder Marktop-
fer?, 2001, S. 217; Reichold, RdA 2002, 321, 326.

19 In erster Linie geht es um die Beschäftigungssicherheit, vgl. insb. Euraktiv, Flexi-
curity: Europas Arbeitsmarkt-Modell?, 2014.

20 Der im Europäischen Grünbuch v. 22.11.2006, KOM(2006) 708 endgültig, auf
S. 3 verwendete Begriff „Standardmodell“ bzw. „Standardarbeitsverhältnis“ meint
unter Bezugnahme auf die Forschungsstudie „The Employment Status of Indivi-
duals in Non-Standard Employment“ von B. Churchill, S. Deakin und S. Honey,
UK Department of Trade Industry (1999), ein Modell des auf unbestimmte Dau-
er geschlossenen oder unbefristeten Arbeitsverhältnisses auf der Grundlage einer
ununterbrochenen Vollarbeitswoche. Mit dieser Beschreibung kann der Begriff
mit dem auf nationaler Ebene vertrauten Begriff des Normalarbeitsverhältnisses
gleichgesetzt werden. Vgl. dazu auch die Erklärung in Wank, EuZA 2008, 172,
173.

21 Europäisches Grünbuch v. 22.11.2006, KOM(2006) 708 endgültig, S. 3 und S. 8
mit entsprechenden Zahlenwerten; s. auch Preis, Grünbuch und Flexicurity, in:
FS Birk, 2008, S. 625.

22 Europäisches Grünbuch v. 22.11.2006, KOM(2006) 708 endgültig, S. 5; Rieble/
Junker, Das Grünbuch, S. 16.
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gleichgewicht auszugleichen, so gilt es heute, flexibleren Arbeitsformen
den Weg zu bereiten.23

Dieser „Gedankenstamm“ auf nationaler und europäischer Ebene lässt
sich in mehrere juristische „Abzweigungen“ untergliedern, für welche ein-
zeln, nach einer gründlichen Kompatibilitätsprüfung mit der geänderten
Arbeitswelt, die Frage nach einem „Regulierungsupdate“ zu beantworten
wäre. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nationale Arbeitsschutz-
gesetze auf eine über 100-jährige geschichtliche Entwicklung zurückge-
hen24 und Arbeitsschutz in erster Linie mit Arbeitnehmerschutz assoziiert
wird,25 ist die Beantwortung dieser Frage für das Arbeitsschutzrecht als we-
sentliche Aufgabe zu erkennen.

Schwerpunkt der zugrundeliegenden Dissertation sind die Auswirkun-
gen der Digitalisierung und Globalisierung auf das Schutz- und Verant-
wortungssystem des nationalen Arbeitsschutzrechts mit Fokus auf die da-
zugehörigen Träger. Hierbei geht es um den „Arbeitsschutz bei der Ar-
beitsverrichtung“26, wobei im engeren Untersuchungsfeld die Wechselbe-
ziehung zwischen den tatsächlichen Entwicklungen und den rechtlichen
Reaktionen steht.27 In diesem Zusammenhang sind die bezeichneten na-
tionalen und europäischen Bestrebungen zu berücksichtigen, weil sie mit
ihrem Ziel, ein angemessenes Verhältnis zwischen Flexibilität und Sicher-
heit herzustellen, die vielleicht wichtigste Herausforderung in der digita-
len und globalen Arbeitswelt hervorheben und hierbei zwei prägende Fak-
toren des Schutz- und Verantwortungssystems aufgreifen: Flexibilität er-
kennt die Freiheit als wesentliches Triebelement im Zuge der Digitalisie-
rung und Globalisierung an und führt zu einer intensiven Befassung mit
Verantwortungsaspekten. Sicherheit erinnert an die sozialstaatliche Aufga-
be des Arbeitsschutzrechts und führt zu einer intensiven Befassung mit
Schutzaspekten.

23 Europäisches Grünbuch v. 22.11.2006, KOM(2006) 708 endgültig, S. 5.
24 Vgl. Benecke, Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht in der Arbeitswelt 4.0, in:

Unternehmen 4.0, 2018, S. 17, 18.
25 So bereits Galperin, BB 1963, 739, 743; MünchArbR/Fischinger, § 4 Rn. 11 ff.
26 Im 2. Kap. § 1 erfolgt eine nähere Begriffserläuterung und –einschränkung.
27 Zur Wechselbeziehung zwischen Technik und Arbeitsorganisation (als wesentli-

che Zwischenstufe) s. Raif/Nann, GWR 2016, 221.
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Überlegungen zur Berücksichtigung des allgemeinen arbeitsrechtlichen
Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG präsen-
tiert, das seinerseits Selbstbestimmung und Schutz verbindet und, unter
Heranziehung der Sphärentheorie, eine zusätzliche Auslegungshilfe für die
Verteilung von Schutz und Verantwortung statuieren könnte.

Zusammenfassende Thesen

1. Die Digitalisierung und Globalisierung nehmen zunehmend Einzug
in die Arbeitswelt und ändern diese grundlegend. Nachdem nationale
Arbeitsschutzgesetze auf eine über 100-jährige geschichtliche Entwick-
lung zurückgehen und Arbeitsschutz in erster Linie mit Arbeitneh-
merschutz assoziiert wird, folgt für das untersuchte Arbeitsschutzrecht
im gesundheitlichen bzw. technischen Sinne, dass eine Anpassung des
rechtlichen Ist-Zustandes notwendig ist.

2. Das Arbeitsschutzrecht verzeichnet folgende Entwicklung: Zunächst
entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine doppelte Polarisierung,
die im Zuge des 20. Jahrhunderts zunehmend um Elemente einer Dif-
ferenzierung bereichert wurde.

3. Die Entstehung der Polarisierung und die Etablierung des „Arbeitneh-
merschutzes“ als Leitfaden ist auf die Arbeitsrealität zurückzuführen,
aus der im Zuge der Industrialisierung, beeinflusst durch die soziale
Frage des 19. Jahrhunderts, ein Vertragsverhältnis mit zwei ungleich-
mäßigen „Kräften“, in der Gestalt des Arbeiters und des Unterneh-
mers, erwachsen ist. Das Resultat war die Einführung von Arbeits-
schutzgesetzen, die die Vertragsfreiheit bereits Ende des 19. Jahrhun-
derts durch öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz erheblich eingrenzten.
Im Mittelpunkt rechtlicher Überlegungen stand der Tatbestand der ab-
hängigen Arbeit.

4. Unterstützt wurde die bipolare Ausrichtung durch den sozialstaatli-
chen Einfluss sowie die Orientierung des Arbeitsschutzrechts nach
einem Gesundheitsschutzzweck. Die Imparität der Arbeitsvertragspar-
teien nahm einen bedeutenden Stellenwert ein. Die wirtschaftlichen
Machtunterschiede beider Vertragsseiten verhinderten, dass sich der
„liberale Grundsatz vom freien Arbeitsvertrag“ verwirklichte; sie führ-
ten zur Bildung eines Abhängigkeitsverhältnisses. Die wirtschaftliche
Existenz der Arbeiter nahm in der Anfangszeit der Industrialisierung
eine zentrale Stellung bei der Begründung des Schutzbedürfnisses ein.

§ 2
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Unter Aufgabe der wirtschaftlichen Abhängigkeit wurde der Schutzge-
danke später mit der persönlichen Abhängigkeit verfestigt.

5. Die erste Polarisierung ist der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber zu entnehmen, die zweite dem Verhältnis zwischen Ar-
beitnehmer und Selbständigem. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selb-
ständiger verkörpern die Polpositionen.

6. Die Schutzausrichtung zum Arbeitnehmerschutz lässt sich mit den
(schutzbegründenden) Arbeitnehmermerkmalen erklären. Auch wenn
der Arbeitnehmer bislang von Seiten der Rechtsprechung typologisch
bestimmt wurde, besteht, unter Heranziehung der Teleologie, eine di-
rekte Verbindung zwischen der Arbeitnehmereigenschaft und dem
Fremdschutz. Die Arbeitnehmermerkmale füllen den Arbeitnehmer(-
begriff) mit Leben und liefern ihm damit einen hinreichenden Tatbe-
stand, der für Rechtsfolgen zugänglich wird. Davon unberührt bleibt
die Tatsache, dass in den bestehenden Regelungen die anfängliche
Schutzorientierung an tatsächlichen Missständen und die damit zu-
sammenhängende Wahrung der Teleologie nicht konsequent einge-
halten wird.

7. Als schutzbegründende Merkmale können aus § 611a BGB die Wei-
sungsgebundenheit, die Fremdbestimmtheit und die persönliche Ab-
hängigkeit herausgefiltert werden; darüber hinaus wurden bislang von
Seiten der Rechtsprechung und Literatur auch die Eingliederung in
den Betrieb, die Fremdnützigkeit und die fehlende unternehmerische
Entscheidungsfreiheit für eine Tätigkeit auf eigene Rechnung herange-
zogen.

8. Der Zusammenhang zwischen Arbeitnehmereigenschaft und Schutz
spiegelt sich im Verhältnis zwischen Arbeitgebereigenschaft und
Fremdverantwortung wider. Die Grundlage der überwiegenden Ver-
antwortungstragung durch den Arbeitgeber bildet seine Fürsorge-
pflicht, die für das Arbeitsschutzrecht in § 618 BGB eine gesetzliche
Präzisierung erfährt. Organisationsmacht, Wissensüberlegenheit, star-
ke Verhandlungsposition und Fremdnützigkeit stärken als verantwor-
tungsbegründende Merkmale den Einfluss des Arbeitgebers auf die Ar-
beitsbedingungen. Das BAG unterstreicht in diesem Kontext die
Fremdsteuerung durch den Arbeitgeber und das Fehlen einer entspre-
chenden „Gegenkraft“ auf Seiten des Arbeitnehmers, was dazu führt,
dass der Arbeitnehmer den fremdgesteuerten Arbeitsumständen ausge-
liefert ist.

9. Der Zusammenhang zwischen Selbständigem und Eigenschutz stützt
sich in erster Linie auf die eigene Organisationsmacht des Selbständi-
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gen, die Eigenverantwortung des Selbständigen resultiert aus der frei-
en Vermarktung der eigenen Arbeitskraft.

10. Für die Fremdverantwortung des Arbeitgebers und die Eigenverant-
wortung des Selbständigen gilt, dass nicht danach unterschieden wird,
ob der verantwortungsauslösende Gefahrenumstand tatsächlich fremd-
oder selbstgesteuert ist.

11. Sowohl für die schutzbegründenden als auch für die verantwortungs-
begründenden Merkmale lässt sich die Assoziation mit dem Normalar-
beitsverhältnis sowie mit dem „traditionellen“ Selbständigen-Verhält-
nis, die Vertragsimparität zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
und das Abstellen auf die Abhängigkeit des Arbeitnehmers infolge der
Fremdbestimmtheit, genauer genommen infolge der Fremdsteuerung
der Arbeitsumstände, festhalten.

12. Die Entwicklung der Schutz- und Verantwortungsverteilung in Rich-
tung „Differenzierung“ ist maßgeblich auf den europäischen Einfluss
zurückzuführen und zeichnet sich durch die Einführung von partizi-
pativen Elementen betreffend die Schutz- und Verantwortungsvertei-
lung aus. Die partizipativen Elemente, die in Form von Mitschutz und
Mitverantwortung konkrete Gestalt einnehmen, werden durch die Be-
trachtung sog. „Zwischenpositionen“ wie der arbeitnehmerähnlichen
Person und des Heimarbeiters deutlich.

13. Auf europäischer Ebene ist der Arbeitsschutz zweipolig ausgerichtet
und stützt sich dabei auf ein weites Arbeitnehmerverständnis. Die Re-
lativierung des Arbeitnehmerverständnisses auf europäischer Ebene
wandelt den engen Begriff des Arbeitnehmers um in einen weiten Ar-
beitnehmerbegriff und entfernt sich dadurch vom nationalen Arbeit-
nehmerverständnis, das sich ursprünglich am Begriff des Arbeitneh-
mers „als Vertragspartner des Arbeitgebers“ orientierte. Die dadurch
im nationalen Arbeitsschutzrecht eingetretene Differenzierung äußert
sich durch die Einbeziehung von arbeitsrechtlichen Positionen, wie
die arbeitnehmerähnliche Person und den Heimarbeiter, unter die
personelle Reichweite von Schutznormen. Weiter wird sie durch die
Mittragung von Verantwortungen der menschlichen Arbeitskraft deut-
lich, wie dies etwa aus § 15 ArbSchG sowie § 16 HAG hervorgeht. Eine
Steigerung der Differenzierung ist in der Verwendung des Beschäftig-
tenbegriffs zu erkennen.

14. Der Mitschutz der Zwischenpositionen wird mit ihrer wirtschaftlichen
Abhängigkeit und sozialen Schutzbedürftigkeit, ihre Mitverantwor-
tung mit ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit be-
gründet.
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15. Eine abschließende Bewertung des rechtlichen Ist-Zustandes ergibt
eine polarisierungsschwächende Tendenz in Richtung verstärkter Dif-
ferenzierung sowohl auf Schutz- als auch auf Verantwortungsseite. Die
Einführung von Aspekten des Mitschutzes unterstreicht die Instabilität
der Arbeitnehmerposition als erstrangige Schutzposition. Der Gedan-
ke der Mitverantwortung, der insbesondere durch die Verwendung
des Beschäftigtenbegriffs Einzug in das Arbeitsschutzrecht erhält, hebt
die Instabilität des Arbeitgebers als erstrangigen Pflichtenträger her-
vor.

16. Die Digitalisierung und Globalisierung führen zu veränderten Verhält-
nissen aus technischer und rechtlicher Perspektive. Es bildet sich eine
gewisse „Angleichung“ bzw. „Annäherung“ im Hinblick auf die Pol-
positionen heraus.

17. Aus technischer Perspektive schaffen Internet und Big Data als wesent-
liche Elemente der Digitalisierung ein wissensorientiertes und be-
schleunigtes Arbeitsumfeld. Das Industriezeitalter wandelt sich in ein
Informationszeitalter. Im Informationszeitalter nimmt Wissen dieselbe
Stellung ein wie Kapital und wird damit zu einem bedeutenden Ele-
ment für den Unternehmenserfolg. Menschliches Wissen kollaboriert
mit künstlicher Intelligenz. Virtueller Wettbewerb und kundennahes
Arbeiten als wesentliche Elemente der Globalisierung fördern eine
zeitliche Flexibilisierung und öffnen neue Arbeitsräume. Es entsteht
ein neues Gesamtbild des Arbeitens, das die Adjektive mobil und flexi-
bel zutreffend schildern.

18. Aus rechtlicher Perspektive führen die veränderten Verhältnisse zu
einer Änderung von Arbeitsstil und Arbeitscharakter. Kennzeichnend
für den neuen Arbeitsstil ist das virtuelle, entgrenzte und dezentrale
Arbeiten, bestimmend für den neuen Arbeitscharakter sind die Inten-
sivierung, Subjektivierung und Liberalisierung der Arbeit.

19. Die Virtualisierung, die die Projekt- und Teamarbeit begünstigt, wan-
delt den festen Arbeitsplatz um in einen flexiblen. Die Entgrenzung,
an deren Entstehung das Arbeiten im Home Office und im Mobile Of-
fice sowie moderne Beschäftigungsformen wie die Telearbeit und das
Crowdwork mitwirken, führt von festen zu flexiblen Arbeitszeiten
und Arbeitskräften. Die Dezentralisierung, die durch neue und agile
Organisationsstrukturen, wie Matrixstrukturen und indirekte Steue-
rungsmethoden, vorangetrieben wird, bewirkt, dass feste Arbeitsvorga-
ben durch eine flexible Arbeitsgestaltung abgelöst werden.

20. Die Intensivierung verlagert den Fokus von der Leistung zum Erfolg.
Die Subjektivierung ändert, infolge einer stärkeren Identifikation des
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Arbeitnehmers mit der Arbeitsmaterie, seine Rolle von Arbeitsobjekt
zum Arbeitssubjekt. Die Liberalisierung fördert die digitale Nähe und
Mehrseitigkeit der arbeitsrechtlichen Beziehungen innerhalb neuer
Netzwerkstrukturen, wodurch die Abhängigkeit des Arbeitnehmers
zunehmend an Freiheitselementen gewinnt, die zugleich neue Risiken
in sich bergen.

21. Die Änderung von Arbeitsstil und Arbeitscharakter wirkt sich auf den
Charakter des Arbeitnehmers aus: Er erfährt eine steigende Intelligenz
und Autonomie.

22. Eine mobile und flexible Arbeitswelt stößt bei stabilen Verhältnissen,
wie sie im Normalarbeitsverhältnis herrschen, an ihre Grenzen. Das ist
für das Arbeitsschutzrecht deshalb bedeutend, weil die Schutz- und
Verantwortungsseite de lege lata überwiegend auf dem Verständnis des
Normalarbeitsverhältnisses aufbaut.

23. In der Annahme, das Recht auf die digitale und globale Arbeitswelt
vorzubereiten, sind verschiedene Bemühungen ersichtlich, den Begriff
des Arbeitnehmers, der das Öffnungstor zum Arbeitsschutzrecht ist,
nachzubessern und der digitalen Realität anzupassen. Die Befassung
mit dem Arbeitnehmer(-begriff) verdeutlicht die Treue zum bestehen-
den Arbeitsschutzsystem, dessen Kernelement der Arbeitnehmer ist.
Zugleich enthält sie einen Appell, das bestehende System mit neuen
Methoden zu korrigieren, ohne dabei seine Säulen zu berühren. Diese
Haltung wird auch mit der Einführung des § 611a BGB inmitten des
aufblühenden Zeitalters der Digitalisierung deutlich.

24. Im Hinblick auf diese Treuehaltung ist ein Perspektivenwechsel not-
wendig, der eine Distanzierung vom alten bzw. bestehenden System
verlangt und nicht am Begriff des Arbeitnehmers, sondern am System
selbst ansetzt. Weil die tatsächlichen Änderungen von grundlegender
Art sind, muss die Beschäftigung mit einem zufriedenstellenden künf-
tigen Arbeitsschutzrecht ebenfalls an den Grundlagen ansetzen. Ände-
rungen, die am System selbst ansetzen, verlangen Überlegungen aus
einer distanzierten Perspektive und können dabei auch die Säulen des
alten bzw. bestehenden Systems tangieren.

25. Eine distanzierte Betrachtung zum Zwecke der Beschäftigung mit den
Grundlagen setzt an den strukturellen Merkmalen des Arbeitsschutz-
systems an. An erster Stelle ist zu vergegenwärtigen, dass zwei wesent-
liche Gedanken das Arbeitsschutzsystem durchziehen: Schutz und Ver-
antwortung. Die Mitbetrachtung der Verantwortungsseite wird beson-
ders hervorgehoben, zumal diese in der bisherigen Diskussion über-
wiegend ein Schattendasein fristete; dabei erfährt sie im Zuge der Ent-
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stehung neuer Freiheitsmomente infolge der Digitalisierung und Glo-
balisierung einen Bedeutungszuwachs.

26. Im Mittelpunkt des eigenen Lösungsvorschlags wird der Fokus auf fol-
gende zwei Fragen gelegt: Warum ist die menschliche Arbeitskraft zu
schützen? Warum ist sie zu verantworten? Hierbei ist die Unterschei-
dungskraft eines Merkmals von seiner Schutz- und Verantwortungsbe-
gründung getrennt zu betrachten und zu beurteilen. Zudem ist zu er-
kennen, dass Ähnlichkeiten, die sich auf Tatbestandsebene abzeich-
nen, ein Bedürfnis nach ähnlichen Rechtsfolgen entstehen lassen.

27. Im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber tritt eine Ver-
schiebung von Abhängigkeiten ein. Die Wissensaufwertung und stär-
kere Ökonomisierung des Arbeitnehmers führen zu einer tatsächli-
chen Hebung seiner Position und mit ihr korrespondierend zu einer
Senkung der Arbeitgeberposition. Das Gewinnerzielungssubjekt, zu
dem sich die der Arbeitnehmer entwickelt, erhält Freiheiten und mit
ihnen korrespondierende Verantwortungen. Dies beeinträchtigt die
maßgeblichen Machtverhältnisse zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber. Beide Positionen gehen, im Hinblick auf ihre Vertragsparität,
mehrere Schritte aufeinander zu. Maßgeblicher Grund für diese Annä-
herung ist die zunehmende Selbstbestimmtheit des Arbeitnehmers,
die durch flexible und mobile Arbeitsumstände gefördert wird. Sie
wirkt bislang als wesentlich eingestuften Merkmalen des Arbeitneh-
mers, wie der Weisungsgebundenheit, der Fremdbestimmtheit, der
persönlichen Abhängigkeit und der Eingliederung in den Betrieb, ent-
gegen. Hinzu kommt die Verschiebung im Kenntnis- und Einflussbe-
reich der Arbeitsverrichtung. Folglich ist eine Tendenz in Richtung
„unabhängiger“ Arbeitnehmer und „abhängiger“ Arbeitgeber zu er-
kennen.

32. Die Beschäftigung mit dem Selbständigen gewinnt im Zuge der Digi-
talisierung und Globalisierung an Bedeutung, weil die veränderten
Verhältnisse die Selbstbestimmtheit des Arbeitnehmers und damit ein
wesentliches Merkmal des Selbständigen fördern. Die Zunahme von
Neuen Selbständigen ist hier besonders zu beachten, weil ihre Arbeits-
verrichtung eine starke Ähnlichkeit zur Arbeitnehmertätigkeit auf-
weist und dadurch den bestehenden Graubereich zwischen abhängiger
und freier Beschäftigung vergrößert.

33. Im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Selbständigem tritt eine
Annäherung der beiden Positionen hervor; beide nehmen die Stellung
eines „fremden Eigenherrn“ ein. Wesentliche Ursache hierfür ist die
zunehmende Freiheit des Arbeitnehmers und die zunehmende Abhän-
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gigkeit des Selbständigen; die Änderungen treten somit in beide Rich-
tungen ein. Im Mittelpunkt dieser Entwicklungen steht wieder die zu-
nehmende Selbstbestimmtheit des Arbeitnehmers, die zu einer stei-
genden Vergleichbarkeit der Arbeitsumstände des Arbeitnehmers und
des Selbständigen führt und die fortbestehende unterschiedliche Be-
handlung von Arbeitnehmer und Selbständigem betreffend den Ar-
beitsschutz bei der Arbeitsverrichtung infrage stellt. Die Konstellation
des Scheinselbständigen und der zunehmende Graubereich zwischen
abhängiger und selbständiger Beschäftigung unterstreicht die Notwen-
digkeit einer Konzentration auf die „Arbeitskraft 4.0“.

34. Die „Arbeitskraft 4.0“ arbeitet unter Arbeitsumständen, die durch
Ziel- und Projektorientierung, Bedarfsausrichtung und temporäre Be-
anspruchung gekennzeichnet sind. Hierbei erhält sie, durch die örtli-
che, zeitliche und inhaltliche Entgrenzung der Arbeit, eine gewisse
Freiheit und Selbstbestimmtheit, die ihr eine stärkere Einflussmacht
über die Schutzumstände gewährt. Diese Entwicklungen führen indes
nicht dazu, dass der Arbeitnehmer des Normalarbeitsverhältnisses ver-
schwindet. Ganz im Gegenteil besteht dieses „traditionelle“ Verhältnis
fort und mit ihm auch das Bedürfnis nach ausgiebigem Arbeitnehmer-
schutz und überwiegender Arbeitgeberverantwortung.

35. Für das Arbeitsschutzrecht ist im Zeitalter der Digitalisierung und
Globalisierung die durch die Selbstbestimmtheit bedingte, zunehmen-
de fremd- und selbstgesteuerte Selbstgefährdung als Gefahrenumstand 4.0
zu erkennen. Die Selbstgefährdung betraf im Arbeitsschutzrecht bis-
lang überwiegend den Selbständigen und wurde vom sachlichen An-
wendungsbereich von Arbeitsschutznormen ausgenommen. Nachdem
das Potenzial der Selbstgefährdung in der digitalen und globalen Welt
nun auch den Arbeitnehmer erreicht, wird, entsprechend der (noch
geltenden) „Maxime des Arbeitnehmerschutzes“, das Aufrechterhalten
dieser zurückhaltenden gesetzgeberischen Haltung hinterfragt.

36. Im Zentrum von Lösungsinitiativen für ein künftiges digital- und hu-
mangerechtes Arbeitsschutzrecht steht der Schlüsselbegriff des „Arbeit-
nehmers“ (so der Gesetzgeber durch § 611a BGB, Linnenkohl und Wank);
ein Teil der Lösungsvorschläge entfernt sich vom bestehenden System
nahezu vollständig und präsentiert stattdessen ein neues Arbeitsschutz-
konzept (so etwa Supiot, Freedland/Kountouris). Andere übertragen die
eingetretene Flexibilisierung auf der Tatsachenseite mittels einer Ori-
entierung an Gefahrenumständen auf die rechtliche Ebene (so
Hromadka, Uffmann und Heinze). Von verschiedenen Seiten kundgetan
wird das Erfordernis eines stärkeren Eigenschutzes (so Krause und
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Rieble/Picker); hierbei wird die Schutz- und Verantwortungsaufteilung
im HAG als hilfreiche Orientierung gesehen. Manche plädieren für die
vollständige Modernisierung des HAG mit dem Ziel der Erfassung von
digital tätigen Plattformbeschäftigten (so Deinert). Diese Gedankenin-
itiativen werden teilweise im eigenen Lösungsweg aufgegriffen und er-
gänzt.

37. Der Wandel von der Fremdbestimmtheit zur Selbstbestimmtheit und
die daraus resultierenden Folgen für die Vertragsimparität zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie die ebenfalls daraus entstehende
Selbstgefährdung zeigt die Notwendigkeit der Überarbeitung beste-
hender Schutz- und Verantwortungslinien, die ihren Ursprung gerade
im Gedanken der Fremdbestimmtheit und der Vertragsimparität ha-
ben.

38. Für den eigenen Lösungsweg ist als erstes die Bewältigung der Selbst-
gefährdung mittels eines rechtsbereichsübergreifenden Vergleichs als
rechtliche Herausforderung 4.0 zu erkennen. Hierbei sind strafrechtli-
che und verfassungsrechtliche Überlegungen mit einzubeziehen und
dabei insbesondere auch die Kriterien des BGH zur Differenzierung
nach Fremd- und Selbststeuerung heranzuziehen.

39. Die fremdverantwortliche Selbstgefährdung ist als einheitlicher Gefah-
renumstand 4.0 der menschlichen Arbeitskraft, unabhängig von der
rechtlichen Qualifizierung, anzuerkennen und rechtlich wie folgt zu
entgegen: Zielbindung ist als (fremd)schutzbegründendes Merkmal
4.0 und die Fremdnützigkeit als (fremd)verantwortungsbegründendes
Merkmal 4.0 zu akzeptieren. Die personelle Reichweite von Arbeits-
schutznormen ist auf den „Erwerbstätigen“ als neutraler Oberbegriff
auszudehnen, der als zielgebundene und fremdnützige Arbeitskraft zu
beschreiben ist.

40. Die selbstverantwortliche Selbstgefährdung ist ebenfalls als einheitli-
cher Gefahrenumstand 4.0 der menschlichen Arbeitskraft, unabhängig
von ihrer rechtlichen Qualifizierung, anzuerkennen und rechtlich wie
folgt zu entgegen: Intelligenz ist als (eigen)schutzbegründendes Merk-
mal 4.0 und die Autonomie als (eigen)verantwortungsbegründendes
Merkmal 4.0 zu akzeptieren. Bei Vorliegen dieser Umstände ist die ge-
setzliche Eigenschutzverantwortung der menschlichen Arbeitskraft an
geeigneten Stellen zu stärken.

41. Die mitverantwortliche Selbstgefährdung ist als weiterer einheitlicher
Gefahrenumstand 4.0 der menschlichen Arbeitskraft, unabhängig von
rechtlicher Qualifizierung, anzuerkennen und rechtlich wie folgt zu
entgegen: Die digitale Abhängigkeit ist als (mit)schutzbegründendes
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Merkmal 4.0 und die digitale Freiheit als (mit)verantwortungsbegrün-
dendes Merkmal 4.0 zu akzeptieren. Eine Aufteilung von Schutz und
Verantwortung ist, unter Berücksichtigung von Ursache und Einfluss-
kraft vorzunehmen; hierfür kann eine Orientierung am ArbSchG so-
wie am HAG dienlich sein.

42. Der Ausbau von Eigenschutz und Eigenverantwortung sowie Mit-
schutz und Mitverantwortung stellt zwei maßgebliche Prinzipien ein-
ander gegenüber: Die staatliche Schutzpflicht und das Autonomieprin-
zip. Für das Arbeitsschutzrecht bedeutet ein bezweckter Schutz vor
sich selbst, dass die allgemeine Handlungsfreiheit der menschlichen
Arbeitskraft im Interesse ihres eigenen Schutzes eingeschränkt wird.
Der zu gewährende Schutz (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) kollidiert mit dem
Recht auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG). Hier sind die Auswir-
kungen der veränderten Verhältnisse auf die Vertragsimparität zu be-
rücksichtigen: Die veränderten Verhältnisse in der digitalen und glo-
balen Arbeitswelt stärken die Verhandlungsstärke des Arbeitnehmers
als Vertragspartner sowie seine Beeinflussung der Arbeitsumstände. Sie
entziehen dadurch der Einschränkung der Privatautonomie aufgrund
der Vertragsimparität zunehmend die Grundlage.

43. In Gefahrenlagen, die durch die menschliche Arbeitskraft selbst verur-
sacht werden, wie bei der Selbstgefährdung, stoßen Rechtspositionen
desselben Grundrechtsträgers aufeinander. Das erschwert einen regula-
tiven Eingriff für diejenigen Fälle, in denen sich die Selbstbestimmung
nicht in eine Fremdbestimmung umwandelt und dadurch das maß-
gebliche Argument des staatlichen Einschreitens für die Einschrän-
kung der Privatautonomie entfällt. In der Konstellation der selbstge-
steuerten Selbstgefährdung ist die fortbestehende Selbstbestimmung
daher, mit Blick auf Art. 2 Abs. 1 GG, zu wahren. Dies erschwert die
Schutzbewahrung der menschlichen Arbeitskraft vor sich selbst.

44. An dieser Stelle sind der Sinn und Zweck des Arbeitsschutzrechts zu
vergegenwärtigen. In der digitalen und globalen Arbeitswelt tritt in Er-
gänzung zum Gesundheitsschutzzweck ein „angemessener Ausgleich
zwischen Selbstbestimmung und Schutz“ als Schutzzweck 4.0 in den
Vordergrund. Zu dessen Erfüllung ist das allgemeine arbeitsrechtliche
Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
als Recht jeder menschlichen Arbeitskraft, unabhängig von rechtlicher
Qualifizierung, aufzugreifen. Es eignet sich dazu, als Maßstab für ein
staatliches Einschreiten bei Aufeinandertreffen von staatlicher Schutz-
pflicht und Autonomieprinzip zu fungieren und darüber hinaus auch
bei vertraglichen Abreden Berücksichtigung zu finden.
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45. Die Konsequenz dieser Vorgehensweise ist die Schutzausrichtung weg
von rechtlichen Positionen hin zu Situationen, in denen der Mensch
aufgrund einer Gefahr geschützt wird und nicht aufgrund seiner recht-
lichen Qualifizierung, etwa als Arbeitnehmer.

46. In diesem Zuge ist, unter Wahrung des Autonomieprinzips, die Ent-
wicklung der menschlichen Arbeitskraft zu einem rationalen, schutz-
und verantwortungsbewussten Erwerbstätigen zu fördern. Hierfür ist
die Qualifizierung und Belehrung im Sinne einer Gefahrenbewusst-
seinsförderung zu erkennen und als „Weisung 4.0“ zu gestalten.

47. De lege lata sind insbesondere im ArbSchG ausbaufähige Ansätze zur
Stärkung der Unterweisung und Belehrung des Beschäftigten vorhan-
den. Diese sind de lege ferenda unter ausdrücklichem Aufgreifen des
Selbstgefährdungspotenzials zu stärken; konkret kann dies mittels
einer Anpassung der §§ 1, 2, 12, 15 ArbSchG geschehen sowie durch
die Einführung eines neuen § 15a ArbSchG, der Aspekte der Selbstge-
fährdung aufgreift und sich bei der Verantwortungsverteilung nach
den maßgeblichen Einflusskräften orientiert. Effektive Qualifizie-
rungsmethoden können in diesem Kontext als Auslegungshilfen dien-
lich sein. Als Auslegungshilfe für die Bestimmung der Fremd- und
Selbststeuerung von Gefahrenmomenten kann auch das allgemeine ar-
beitsrechtliche Persönlichkeitsrecht berücksichtigt werden. Diese Vor-
gehensweise wahrt den Schutz und die Freiheit der menschlichen Ar-
beitskraft und fördert zugleich den Ausgleich zwischen der Flexibilisie-
rung und Sicherheit.
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